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Sehr geehrter Herr Schmidt! 
 
Das Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz (BMASK) be-
dankt sich für Ihr Schreiben vom 9. Februar 2011, das der Herr Bundesminister mit 
Interesse gelesen hat. Zu Ihrer Kritik kann aus Sicht des Sozialministeriums Folgen-
des festgehalten werden: 
 
Es ist richtig, dass das Land Steiermark in seinem Beschluss eines Stmk. Mindestsi-
cherungsgesetzes (Stmk. MSG) letztlich keine klaren Vorkehrungen zur Wahrung 
des Verschlechterungsverbots getroffen hat und - entgegen der Vereinbarung - für 
unterhaltspflichtige Angehörige unter bestimmten Voraussetzungen wieder eine Kos-
tenersatzpflicht vorsieht. 
 
Aus der Sicht des Landes Steiermark stellt die teilweise Wiedereinführung des Re-
gresses eine sozial verträglichere Lösung dar, als die Auszahlung einer BMS-
Leistung an unterhaltsberechtigte Angehörige von der (vorrangigen) Verfolgung ihrer 
Unterhaltsansprüche abhängig zu machen. 
 
Die Einforderung von Unterhaltsklagen - die von der Vereinbarung prinzipiell gedeckt 
wäre - wurde in der Steiermark bis dato mit einer Reihe von Problemen für die Betrof-
fenen praktiziert und soll nunmehr abgeschafft werden. Im Gegenzug dazu kommt es 
zur Einführung der umstrittenen Regressregelung. 
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Das Sozialministerium bedauert sehr, dass das Stmk. MSG nicht den Vorgaben der 
Vereinbarung entspricht. Allerdings ändert die Vereinbarung selbst nichts an dem 
Umstand, dass die Länder auch weiterhin für die Gesetzgebung und Vollziehung in 
den Bereichen der Sozialhilfe und BMS zuständig bleiben.  
 
Der rechtliche Spielraum des Bundes, gegen nicht vereinbarungskonforme Bestim-
mungen der Länder vorzugehen, ist daher äußerst gering. De facto kann der Bund 
die Länder nicht zur Einhaltung der Mindestsicherungs-Vereinbarung zwingen.  
 
Wegen der inhaltlichen Bedenken hat die Bundesregierung in ihrer Sitzung am 
1. Februar 2011 beschlossen, der Kundmachung des Stmk. Gesetzesbeschlusses 
nicht zuzustimmen. Eine direkte Einflussnahme im Sinne eines Durchgriffs auf die 
Landesgesetzgebung steht dem Bund aufgrund der föderalen Struktur Österreichs 
jedoch nicht zu.  
 
Wir hoffen, Ihnen mit diesen Informationen behilflich gewesen zu sein. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Für den Bundesminister: 
 
Mag.ª Andrea Otter 
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